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RICHTLINIE (EU) 2019/1937 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES 

vom 23. Oktober 2019 

zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht 
melden 

KAPITEL I 

ANWENDUNGSBEREICH, BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND 
SCHUTZVORAUSSETZUNGEN 

Artikel 1 

Ziel 

Ziel dieser Richtlinie ist eine bessere Durchsetzung des Unionsrechts 
und der Unionspolitik in bestimmten Bereichen durch die Festlegung 
gemeinsamer Mindeststandards, die ein hohes Schutzniveau für Per
sonen sicherstellen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden. 

Artikel 2 

Sachlicher Anwendungsbereich 

(1) Durch diese Richtlinie werden gemeinsame Mindeststandards für 
den Schutz von Personen festgelegt, die folgende Verstöße gegen das 
Unionsrecht melden: 

a) Verstöße, die in den Anwendungsbereich der im Anhang aufgeführ
ten Rechtsakte der Union fallen und folgende Bereiche betreffen: 

i) öffentliches Auftragswesen, 

ii) Finanzdienstleistungen, Finanzprodukte und Finanzmärkte so
wie Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzie
rung, 

iii) Produktsicherheit und -konformität, 

iv) Verkehrssicherheit, 

v) Umweltschutz, 

vi) Strahlenschutz und kerntechnische Sicherheit, 

vii) Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, Tiergesundheit und 
Tierschutz, 

viii) öffentliche Gesundheit, 

ix) Verbraucherschutz, 

x) Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Daten sowie 
Sicherheit von Netz- und Informationssystemen; 

b) Verstöße gegen die finanziellen Interessen der Union im Sinne von 
Artikel 325 AEUV sowie gemäß den genaueren Definitionen in ein
schlägigen Unionsmaßnahmen; 

▼B
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c) Verstöße gegen die Binnenmarktvorschriften im Sinne von Artikel 26 
Absatz 2 AEUV, einschließlich Verstöße gegen Unionsvorschriften 
über Wettbewerb und staatliche Beihilfen, sowie Verstöße gegen die 
Binnenmarktvorschriften in Bezug auf Handlungen, die die Körper
schaftsteuer-Vorschriften verletzen oder in Bezug auf Vereinbarun
gen, die darauf abzielen, sich einen steuerlichen Vorteil zu verschaf
fen, der dem Ziel oder dem Zweck des geltenden Körperschaftsteuer
rechts zuwiderläuft. 

(2) Diese Richtlinie lässt die Befugnis der Mitgliedstaaten unberührt, 
den Schutz nach nationalem Recht in Bezug auf Bereiche oder Rechts
akte auszudehnen, die nicht unter Absatz 1 fallen. 

Artikel 3 

Beziehung zu anderen Unionsrechtsakten und nationalen 
Bestimmungen 

(1) Falls die in Teil II des Anhangs aufgeführten sektorspezifischen 
Rechtsakte der Union spezifische Regeln über die Meldung von Ver
stößen enthalten, gelten diese Regeln. Die Bestimmungen dieser Richt
linie gelten insoweit, als die betreffende Frage durch diese sektorspezi
fischen Rechtsakte der Union nicht verbindlich geregelt ist. 

(2) Diese Richtlinie berührt nicht die Verantwortung der Mitglied
staaten, die nationale Sicherheit zu gewährleisten, oder ihre Befugnis 
zum Schutz ihrer wesentlichen Sicherheitsinteressen. Diese Richtlinie 
gilt insbesondere nicht für Meldungen von Verstößen gegen die Vor
schriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge, die Verteidigungs- oder 
Sicherheitsaspekte betreffen, es sei denn, diese fallen unter das einschlä
gige Unionsrecht. 

(3) Diese Richtlinie berührt nicht die Anwendung von Unionsrecht 
oder nationalem Recht in Bezug auf alle folgenden Punkte: 

a) den Schutz von Verschlusssachen; 

b) den Schutz der anwaltlichen und ärztlichen Verschwiegenheitspflich
ten; 

c) das richterliche Beratungsgeheimnis; 

d) das Strafprozessrecht. 

(4) Diese Richtlinie berührt nicht die nationalen Vorschriften über die 
Wahrnehmung des Rechts von Arbeitnehmern, ihre Vertreter oder Ge
werkschaften zu konsultieren, und über den Schutz vor ungerechtfer
tigten nachteiligen Maßnahmen aufgrund einer solchen Konsultation 
sowie über die Autonomie der Sozialpartner und deren Recht, Tarifver
träge einzugehen. Dies gilt unbeschadet des durch diese Richtlinie ga
rantierten Schutzniveaus. 

Artikel 4 

Persönlicher Anwendungsbereich 

(1) Diese Richtlinie gilt für Hinweisgeber, die im privaten oder im 
öffentlichen Sektor tätig sind und im beruflichen Kontext Informationen 
über Verstöße erlangt haben, und schließt mindestens folgende Personen 
ein: 

▼B
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a) Arbeitnehmer im Sinne von Artikel 45 Absatz 1 AEUV, einschließ
lich Beamte; 

b) Selbstständige im Sinne von Artikel 49 AEUV; 

c) Anteilseigner und Personen, die dem Verwaltungs-, Leitungs- oder 
Aufsichtsorgan eines Unternehmens angehören, einschließlich der 
nicht geschäftsführenden Mitglieder, sowie Freiwillige und bezahlte 
oder unbezahlte Praktikanten; 

d) Personen, die unter der Aufsicht und Leitung von Auftragnehmern, 
Unterauftragnehmern und Lieferanten arbeiten. 

(2) Diese Richtlinie gilt auch für Hinweisgeber, die Informationen 
über Verstöße melden oder offenlegen, von denen sie im Rahmen eines 
inzwischen beendeten Arbeitsverhältnisses Kenntnis erlangt haben. 

(3) Diese Richtlinie gilt auch für Hinweisgeber, deren Arbeitsverhält
nis noch nicht begonnen hat und die während des Einstellungsverfah
rens oder anderer vorvertraglicher Verhandlungen Informationen über 
Verstöße erlangt haben. 

(4) Die Maßnahmen zum Schutz von Hinweisgebern gemäß Kapitel 
VI gelten, soweit einschlägig, auch für 

a) Mittler, 

b) Dritte, die mit den Hinweisgebern in Verbindung stehen und in 
einem beruflichen Kontext Repressalien erleiden könnten, wie z. 
B. Kollegen oder Verwandte des Hinweisgebers, und 

c) juristische Personen, die im Eigentum des Hinweisgebers stehen oder 
für die der Hinweisgeber arbeitet oder mit denen er in einem beruf
lichen Kontext anderweitig in Verbindung steht. 

Artikel 5 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

1. „Verstöße“ Handlungen oder Unterlassungen, die 

i) rechtswidrig sind und mit den Rechtsakten der Union und den 
Bereichen in Zusammenhang stehen, die in den sachlichen An
wendungsbereich gemäß Artikel 2 fallen, oder 

ii) dem Ziel oder dem Zweck der Vorschriften der Rechtsakte der 
Union und der Bereiche, die in den sachlichen Anwendungs
bereich gemäß Artikel 2 fallen, zuwiderlaufen; 

2. „Informationen über Verstöße“ Informationen, einschließlich be
gründeter Verdachtsmomente, in Bezug auf tatsächliche oder poten
zielle Verstöße, die in der Organisation, in der der Hinweisgeber 
tätig ist oder war, oder in einer anderen Organisation, mit der der 
Hinweisgeber aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit im Kontakt 
steht oder stand, bereits begangen wurden oder sehr wahrscheinlich 
erfolgen werden, sowie in Bezug auf Versuche der Verschleierung 
solcher Verstöße; 

▼B
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3. „Meldung“ oder „melden“ die mündliche oder schriftliche Mittei
lung von Informationen über Verstöße; 

4. „interne Meldung“ die mündliche oder schriftliche Mitteilung von 
Informationen über Verstöße innerhalb einer juristischen Person des 
privaten oder öffentlichen Sektors; 

5. „externe Meldung“ die mündliche oder schriftliche Mitteilung von 
Informationen über Verstöße an die zuständigen Behörden; 

6. „Offenlegung“ oder „offenlegen“ das öffentliche Zugänglichmachen 
von Informationen über Verstöße; 

7. „Hinweisgeber“ eine natürliche Person, die im Zusammenhang mit 
ihren Arbeitstätigkeiten erlangte Informationen über Verstöße mel
det oder offenlegt; 

8. „Mittler“ eine natürliche Person, die einen Hinweisgeber bei dem 
Meldeverfahren in einem beruflichen Kontext unterstützt und deren 
Unterstützung vertraulich sein sollte; 

9. „beruflicher Kontext“ laufende oder frühere Arbeitstätigkeiten im 
öffentlichen oder im privaten Sektor, durch die Personen unabhän
gig von der Art der Tätigkeiten Informationen über Verstöße er
langen und bei denen sich diese Personen Repressalien ausgesetzt 
sehen könnten, wenn sie diese Informationen melden würden; 

10. „betroffene Person“ eine natürliche oder eine juristische Person, die 
in der Meldung oder in der Offenlegung als eine Person bezeichnet 
wird, die den Verstoß begangen hat, oder mit der die bezeichnete 
Person verbunden ist; 

11. „Repressalien“ direkte oder indirekte Handlungen oder Unterlassun
gen in einem beruflichen Kontext, die durch eine interne oder 
externe Meldung oder eine Offenlegung ausgelöst werden und 
durch die dem Hinweisgeber ein ungerechtfertigter Nachteil entsteht 
oder entstehen kann; 

12. „Folgemaßnahmen“ vom Empfänger einer Meldung oder einer zu
ständigen Behörde ergriffene Maßnahmen zur Prüfung der Stich
haltigkeit der in der Meldung erhobenen Behauptungen und gege
benenfalls zum Vorgehen gegen den gemeldeten Verstoß, unter 
anderem durch interne Nachforschungen, Ermittlungen, Strafverfol
gungsmaßnahmen, Maßnahmen zur (Wieder-)Einziehung von Mit
teln oder Abschluss des Verfahrens; 

13. „Rückmeldung“ die Unterrichtung des Hinweisgebers über die ge
planten oder bereits ergriffenen Folgemaßnahmen und die Gründe 
für diese Folgemaßnahmen; 

14. „zuständige Behörde“ die nationale Behörde, die benannt wurde, 
um Meldungen nach Kapitel III entgegenzunehmen und dem Hin
weisgeber Rückmeldung zu geben und/oder als die Behörde be
nannt wurde, welche die in dieser Richtlinie vorgesehenen Auf
gaben — insbesondere in Bezug auf etwaige Folgemaßnahmen 
— erfüllt. 

Artikel 6 

Voraussetzungen für den Schutz von Hinweisgebern 

(1) Hinweisgeber haben Anspruch auf Schutz nach dieser Richtlinie, 
sofern 

▼B
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a) sie hinreichenden Grund zu der Annahme hatten, dass die gemeldeten 
Informationen über Verstöße zum Zeitpunkt der Meldung der Wahrheit 
entsprachen und dass diese Informationen in den Anwendungsbereich 
dieser Richtlinie fielen, und 

b) sie intern gemäß Artikel 7 oder extern gemäß Artikel 10 Meldung 
erstattet haben oder eine Offenlegung gemäß Artikel 15 vorgenom
men haben. 

(2) Unbeschadet der nach Unionsrecht bestehenden Verpflichtungen 
in Bezug auf anonyme Meldungen berührt diese Richtlinie nicht die 
Befugnis der Mitgliedstaaten zu entscheiden, ob juristische Personen 
des privaten oder öffentlichen Sektors und zuständige Behörden zur 
Entgegennahme und Weiterverfolgung anonymer Meldungen von Ver
stößen verpflichtet sind. 

(3) Personen, die Informationen über Verstöße anonym gemeldet 
oder offengelegt haben, anschließend jedoch identifiziert wurden und 
Repressalien erleiden, haben dennoch Anspruch auf Schutz gemäß Ka
pitel VI, sofern sie die Voraussetzungen gemäß Absatz 1 erfüllen. 

(4) Personen, die den zuständigen Organen, Einrichtungen oder sons
tigen Stellen der Union in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
fallende Verstöße melden, haben unter den gleichen Bedingungen An
spruch auf Schutz im Rahmen dieser Richtlinie wie Personen, die extern 
Meldung erstatten. 

KAPITEL II 

INTERNE MELDUNGEN UND FOLGEMAẞNAHMEN 

Artikel 7 

Meldung über interne Meldekanäle 

(1) Unbeschadet der Artikel 10 und 15 können Informationen über 
Verstöße grundsätzlich unter Nutzung der internen Meldekanäle und 
Verfahren nach Maßgabe dieses Kapitels gemeldet werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten setzen sich dafür ein, dass die Meldung über 
interne Meldekanäle gegenüber der Meldung über externe Meldekanäle 
in den Fällen bevorzugt wird, in denen intern wirksam gegen den Ver
stoß vorgegangen werden kann und der Hinweisgeber keine Repressa
lien befürchtet. 

(3) Im Rahmen der Unterrichtung vonseiten juristischer Personen des 
privaten und öffentlichen Sektors gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe 
g und vonseiten zuständiger Behörden gemäß Artikel 12 Absatz 4 
Buchstabe a und Artikel 13 werden zweckdienliche Informationen 
über die Nutzung der internen Meldekanäle gemäß Absatz 2 
bereitgestellt. 

Artikel 8 

Pflicht zur Einrichtung interner Meldekanäle 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass juristische Personen des 
privaten und öffentlichen Sektors Kanäle und Verfahren für interne 
Meldungen und für Folgemaßnahmen einrichten; sofern nach nationa
lem Recht vorgesehen, nach Rücksprache und im Einvernehmen mit 
den Sozialpartnern. 

▼B
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(2) Die Kanäle und Verfahren gemäß Absatz 1 dieses Artikels müs
sen den Arbeitnehmern der juristischen Person die Meldung von Infor
mationen über Verstöße ermöglichen. Sie können auch den in Artikel 4 
Absatz 1 Buchstaben b, c und d und Artikel 4 Absatz 2 genannten 
anderen Personen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeiten mit 
der juristischen Person im Kontakt stehen, die Meldung von Informa
tionen über Verstöße ermöglichen. 

(3) Absatz 1 gilt für juristische Personen des privaten Sektors mit 50 
oder mehr Arbeitnehmern. 

(4) Der in Absatz 3 festgelegte Schwellenwert gilt nicht für juristi
sche Personen, die unter die im Anhang in den Teilen I.B und II 
genannten Unionsrechtsakte fallen. 

(5) Meldekanäle können intern von einer hierfür benannten Person 
oder Abteilung betrieben oder extern von einem Dritten bereitgestellt 
werden. Die in Artikel 9 Absatz 1 genannten Garantien und Anforde
rungen gelten auch für Dritte, die damit beauftragt sind, den Meldekanal 
für eine juristische Person des privaten Sektors zu betreiben. 

(6) Juristische Personen des privaten Sektors mit 50 bis 249 Arbeit
nehmern können für die Entgegennahme von Meldungen und für mög
licherweise durchzuführende Untersuchungen Ressourcen teilen. Dies 
gilt unbeschadet der diesen juristischen Personen durch diese Richtlinie 
auferlegten Verpflichtung, Vertraulichkeit zu wahren, Rückmeldung zu 
geben und gegen den gemeldeten Verstoß vorzugehen. 

(7) Nach einer geeigneten Risikobewertung, die der Art der Tätig
keiten der juristischen Personen und dem von ihnen ausgehenden Risiko 
— insbesondere für die Umwelt und die öffentliche Gesundheit — 
Rechnung trägt, können die Mitgliedstaaten juristische Personen des 
privaten Sektors mit weniger als 50 Arbeitnehmern verpflichten, interne 
Meldekanäle und -verfahren gemäß Kapitel II einzurichten. 

(8) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission jede gemäß Absatz 
7 gefasste Entscheidung, juristische Personen des privaten Sektors zur 
Einrichtung interner Meldekanäle zu verpflichten, mit. Diese Mitteilung 
enthält eine Begründung der Entscheidung und die in der Risikobewer
tung nach Absatz 7 verwendeten Kriterien. Die Kommission setzt die 
anderen Mitgliedstaaten von dieser Entscheidung in Kenntnis. 

(9) Absatz 1 gilt für alle juristischen Personen des öffentlichen Sek
tors, einschließlich Stellen, die im Eigentum oder unter der Kontrolle 
einer solchen juristischen Person stehen. 

Die Mitgliedstaaten können Gemeinden mit weniger als 10 000 Ein
wohnern oder weniger als 50 Arbeitnehmern oder sonstige juristische 
Personen im Sinne von Unterabsatz 1 dieses Absatzes mit weniger als 
50 Arbeitnehmern von der Verpflichtung nach Absatz 1 ausnehmen. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass interne Meldekanäle entspre
chend dem nationalen Recht von Gemeinden gemeinsam oder von ge
meinsamen Behördendiensten betrieben werden können, sofern die ge
teilten internen Meldekanäle von den einschlägigen externen Meldeka
nälen getrennt und gegenüber diesen autonom sind. 

▼B



 

02019L1937 — DE — 30.12.2024 — 006.001 — 8 

Artikel 9 

Verfahren für interne Meldungen und Folgemaßnahmen 

(1) Die Verfahren für interne Meldungen und Folgemaßnahmen ge
mäß Artikel 8 schließen Folgendes ein: 

a) Meldekanäle, die so sicher konzipiert, eingerichtet und betrieben 
werden, dass die Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers 
und Dritter, die in der Meldung erwähnt werden, gewahrt bleibt 
und nicht befugten Mitarbeitern der Zugriff darauf verwehrt wird; 

b) eine innerhalb einer Frist von sieben Tagen nach Eingang der Mel
dung an den Hinweisgeber zu richtende Bestätigung dieses Ein
gangs; 

c) die Benennung einer unparteiischen Person oder Abteilung, die für 
die Folgemaßnahmen zu den Meldungen zuständig ist, wobei es sich 
um dieselbe Person oder Abteilung handeln kann, die die Meldungen 
entgegennimmt und die mit dem Hinweisgeber in Kontakt bleibt, 
diesen erforderlichenfalls um weitere Informationen ersucht und 
ihm Rückmeldung gibt; 

d) ordnungsgemäße Folgemaßnahmen der benannten Person oder Ab
teilung nach Buchstabe c; 

e) ordnungsgemäße Folgemaßnahmen in Bezug auf anonyme Meldun
gen, sofern durch das nationale Recht vorgesehen; 

f) einen angemessenen zeitlichen Rahmen für die Rückmeldung an den 
Hinweisgeber, und zwar von maximal drei Monaten ab der Bestäti
gung des Eingangs der Meldung bzw. — wenn der Eingang dem 
Hinweisgeber nicht bestätigt wurde — drei Monate nach Ablauf der 
Frist von sieben Tagen nach Eingang der Meldung; 

g) die Erteilung klarer und leicht zugänglicher Informationen über die 
Verfahren für externe Meldungen an die zuständigen Behörden nach 
Artikel 10 und gegebenenfalls an Organe, Einrichtungen oder sons
tige Stellen der Union. 

(2) Die Meldekanäle gemäß Absatz 1 Buchstabe a müssen die Mel
dung in schriftlicher oder mündlicher bzw. in beiden Formen ermögli
chen. Mündliche Meldungen müssen per Telefon oder mittels einer 
anderen Art der Sprachübermittlung sowie — auf Ersuchen des Hin
weisgebers — im Wege einer physischen Zusammenkunft innerhalb 
eines angemessenen Zeitrahmens möglich sein. 

KAPITEL III 

EXTERNE MELDUNGEN UND FOLGEMAẞNAHMEN 

Artikel 10 

Meldung über externe Meldekanäle 

Unbeschadet des Artikels 15 Absatz 1 Buchstabe b melden Hinweis
geber Informationen über Verstöße unter Nutzung der Kanäle und Ver
fahren gemäß den Artikeln 11 und 12, nachdem sie zuerst über interne 
Meldekanäle Meldung erstattet haben, oder indem sie direkt über ex
terne Meldekanäle Meldung erstatten. 

▼B
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Artikel 11 

Pflicht zur Einrichtung externer Meldekanäle und Ergreifung von 
Folgemaßnahmen nach Meldungen 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen die zuständigen Behörden, die be
fugt sind, Meldungen entgegenzunehmen, Rückmeldung dazu zu geben 
und entsprechende Folgemaßnahmen zu ergreifen, und statten diese 
Behörden mit angemessenen Ressourcen aus. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden 

a) unabhängige und autonome externe Meldekanäle für die Entgegen
nahme und Bearbeitung von Informationen über Verstöße einrichten; 

b) den Eingang der Meldungen umgehend, und in jedem Fall innerhalb 
von sieben Tagen nach dem Eingang der Meldung, bestätigen, sofern 
der Hinweisgeber sich nicht ausdrücklich dagegen ausgesprochen 
oder die zuständige Behörde hinreichenden Grund zu der Annahme 
hat, dass die Bestätigung des Eingangs der Meldung den Schutz der 
Identität des Hinweisgebers beeinträchtigen würde; 

c) ordnungsgemäße Folgemaßnahmen zu den Meldungen ergreifen; 

d) Hinweisgebern binnen eines angemessenen Zeitrahmens von maxi
mal drei Monaten, bzw. sechs Monaten in hinreichend begründeten 
Fällen, Rückmeldung erstatten. 

e) dem Hinweisgeber das abschließende Ergebnis von durch die Mel
dung ausgelösten Untersuchungen nach den im nationalen Recht 
vorgesehenen Verfahren mitteilen; 

f) die in der Meldung enthaltenen Informationen rechtzeitig an die 
jeweils zuständigen Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 
der Union zur weiteren Untersuchung weiterleiten, sofern diese Mög
lichkeit nach dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht besteht. 

(3) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die zuständigen Be
hörden nach ordnungsgemäßer Prüfung des Sachverhalts entscheiden 
können, dass ein gemeldeter Verstoß eindeutig geringfügig ist und mit 
Ausnahme des Abschlusses des Verfahrens keine weiteren Folgemaß
nahmen gemäß dieser Richtlinie erfordert. Dies berührt nicht andere 
Verpflichtungen oder andere geltende Verfahren zum Vorgehen gegen 
den gemeldeten Verstoß, oder den durch diese Richtlinie gewährten 
Schutz in Bezug auf interne oder externe Meldungen. In diesem Fall 
teilen die zuständigen Behörden dem Hinweisgeber ihre Entscheidung 
und die Gründe hierfür mit. 

(4) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die zuständigen Be
hörden entscheiden können, Verfahren im Falle von wiederholten Mel
dungen abzuschließen, die im Vergleich zu einer vorangegangenen Mel
dung, für die die einschlägigen Verfahren abgeschlossen wurden, keine 
zweckdienlichen neuen Informationen über Verstöße beinhalten, es sei 
denn, neue rechtliche oder sachliche Umstände rechtfertigen ein anderes 
Vorgehen. In diesem Fall teilen die zuständigen Behörden dem Hin
weisgeber ihre Entscheidung und die Gründe hierfür mit. 

(5) Für den Fall, dass sehr viele Meldungen eingehen, können die 
Mitgliedstaaten vorsehen, dass die zuständigen Behörden Meldungen 
von schwerwiegenden Verstößen oder von Verstößen gegen wesentliche 
in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallende Bestimmungen 
vorrangig behandeln können; dies gilt unbeschadet des Zeitrahmens 
gemäß Absatz 2 Buchstabe d. 

▼B
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(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Behörden, die eine Mel
dung erhalten haben, aber nicht befugt sind, gegen den gemeldeten 
Verstoß vorzugehen, die Meldung innerhalb einer angemessenen Frist 
auf sichere Weise an die zuständige Behörde weiterleiten und den Hin
weisgeber unverzüglich über die Weiterleitung in Kenntnis setzen. 

Artikel 12 

Gestaltung externer Meldekanäle 

(1) Externe Meldekanäle gelten als unabhängig und autonom, wenn 
sie alle folgenden Kriterien erfüllen: 

a) sie werden so gestaltet, eingerichtet und betrieben, dass die Voll
ständigkeit, Integrität und Vertraulichkeit der Informationen gewähr
leistet ist und nicht befugten Mitarbeitern der zuständigen Behörde 
der Zugriff darauf verwehrt wird; 

b) sie ermöglichen die dauerhafte Speicherung von Informationen ge
mäß Artikel 18, um weitere Untersuchungen zu ermöglichen. 

(2) Die externen Meldekanäle müssen die Meldung in schriftlicher 
und mündlicher Form ermöglichen. Mündliche Meldungen müssen per 
Telefon oder mittels einer anderen Art der Sprachübermittlung sowie — 
auf Ersuchen des Hinweisgebers — im Wege einer physischen Zusam
menkunft innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens möglich sein. 

(3) Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass es den entgegen
nehmenden Mitarbeitern in Fällen, in denen eine Meldung die über 
andere Kanäle als die in den Absätzen 1 und 2 genannten Meldekanäle 
eingegangen ist oder von anderen als den für die Bearbeitung zuständi
gen Mitarbeitern entgegengenommen wurde, untersagt ist, Informatio
nen offenzulegen, durch die die Identität des Hinweisgebers oder der 
betroffenen Person bekannt werden könnte, und dass diese die Meldung 
unverzüglich und unverändert an die für die Bearbeitung von Meldun
gen zuständigen Mitarbeiter weiterleiten. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden 
Mitarbeiter benennen, die für die Bearbeitung von Meldungen und ins
besondere für Folgendes zuständig sind: 

a) Übermittlung von Informationen über die Meldeverfahren an etwaige 
interessierte Personen; 

b) Entgegennahme von Meldungen und Ergreifung entsprechender Fol
gemaßnahmen; 

c) Aufrechterhaltung des Kontakts zum Hinweisgeber zwecks Erstat
tung von Rückmeldungen und erforderlichenfalls Anforderung wei
terer Informationen. 

(5) Die in Absatz 4 genannten Mitarbeiter werden für die Bearbei
tung von Meldungen speziell geschult. 

Artikel 13 

Informationen über die Entgegennahme von Meldungen und die 
betreffenden Folgemaßnahmen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden in 
einem gesonderten sowie leicht erkennbaren und zugänglichen Ab
schnitt ihrer Website mindestens folgende Informationen veröffent
lichen: 

a) die Bedingungen für den Schutz nach Maßgabe dieser Richtlinie; 

▼B
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b) die Kontaktdaten für die externen Meldekanäle gemäß Artikel 12, 
insbesondere die E-Mail-Adressen und Postanschriften sowie die 
Telefonnummern solcher Kanäle mit der Angabe, ob die Telefon
gespräche aufgezeichnet werden; 

c) die geltenden Verfahrensvorschriften für die Meldung von Verstö
ßen, insbesondere die Art und Weise, in der die zuständige Behörde 
den Hinweisgeber auffordern kann, die gemeldeten Informationen zu 
präzisieren oder zusätzliche Informationen zu liefern, der Zeitrahmen 
für die Rückmeldung sowie Art und Inhalt dieser Rückmeldung; 

d) die geltende Vertraulichkeitsregelung für Meldungen und insbeson
dere die Informationen über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten — je nach Anwendbarkeit — gemäß Artikel 17 dieser Richt
linie, Artikel 5 und 13 der Verordnung (EU) 2016/679, Artikel 13 
der Richtlinie (EU) 2016/680 oder Artikel 15 der Verordnung (EU) 
2018/1725; 

e) die Art der zu eingehenden Meldungen zu ergreifenden Folgemaß
nahmen; 

f) die verfügbaren Abhilfemöglichkeiten und Verfahren für den Schutz 
vor Repressalien sowie Verfügbarkeit einer vertraulichen Beratung 
von Personen, die in Erwägung ziehen, eine Meldung zu erstatten; 

g) eine Erläuterung, aus der eindeutig hervorgeht, unter welchen Um
ständen Personen, die eine Meldung an die zuständige Behörde rich
ten, nicht wegen Verletzung der Geheimhaltungspflicht gemäß Ar
tikel 21 Absatz 2 haftbar gemacht werden können; und 

h) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Informationszentrums oder der 
einzigen unabhängigen Verwaltungsbehörde gemäß Artikel 20 Ab
satz 3. 

Artikel 14 

Überprüfung der Verfahren durch die zuständigen Behörden 

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die zuständigen Behörden 
ihre Verfahren für die Entgegennahme von Meldungen und die Folge
maßnahmen dazu regelmäßig und mindestens alle drei Jahre überprüfen. 
Bei dieser Überprüfung tragen die zuständigen Behörden den Erfahrun
gen Rechnung, die sie und andere zuständige Behörden gesammelt 
haben, und passen ihre Verfahren entsprechend an. 

KAPITEL IV 

OFFENLEGUNG 

Artikel 15 

Offenlegung 

(1) Ein Hinweisgeber, der Informationen offenlegt, hat Anspruch auf 
Schutz im Rahmen dieser Richtlinie, wenn eine der folgenden Bedin
gungen erfüllt ist: 

a) Er hat zunächst intern und extern oder auf direktem Weg extern 
gemäß den Kapiteln II und III Meldung erstattet, aber zu seiner 
Meldung wurden innerhalb des Zeitrahmens gemäß Artikel 9 Absatz 
1 Buchstabe f oder Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe d keine geeig
neten Maßnahmen ergriffen; oder 

b) er hat hinreichenden Grund zu der Annahme, dass 

▼B
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i) der Verstoß eine unmittelbare oder offenkundige Gefährdung des 
öffentlichen Interesses darstellen kann, so z. B. in einer Notsitua
tion oder bei Gefahr eines irreversiblen Schadens; oder 

ii) im Fall einer externen Meldung Repressalien zu befürchten sind 
oder aufgrund der besonderen Umstände des Falls geringe Aus
sichten bestehen, dass wirksam gegen den Verstoß vorgegangen 
wird, beispielsweise weil Beweismittel unterdrückt oder vernich
tet werden könnten oder wenn zwischen einer Behörde und dem 
Urheber des Verstoßes Absprachen bestehen könnten oder die 
Behörde an dem Verstoß beteiligt sein könnte. 

(2) Dieser Artikel gilt nicht in Fällen, in denen eine Person auf der 
Grundlage spezifischer nationaler Bestimmungen, die ein Schutzsystem 
für die Freiheit der Meinungsäußerung und die Informationsfreiheit bil
den, Informationen unmittelbar gegenüber der Presse offenlegt. 

KAPITEL V 

VORSCHRIFTEN FÜR INTERNE UND EXTERNE MELDUNGEN 

Artikel 16 

Vertraulichkeitsgebot 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Identität des Hinweis
gebers ohne dessen ausdrückliche Zustimmung keinen anderen Personen 
als gegenüber den befugten Mitarbeitern, die für die Entgegennahme 
von Meldungen oder für das Ergreifen von Folgemaßnahmen zu Mel
dungen zuständig sind, offengelegt wird. Dies gilt auch für alle anderen 
Informationen, aus denen die Identität des Hinweisgebers direkt oder 
indirekt abgeleitet werden kann. 

(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen die Identität des Hinweisgebers 
sowie alle anderen in Absatz 1 genannten Informationen nur dann of
fengelegt werden, wenn dies nach Unionsrecht oder nationalem Recht 
eine notwendige und verhältnismäßige Pflicht im Rahmen der Unter
suchungen durch nationale Behörden oder von Gerichtsverfahren dar
stellt, so auch im Hinblick auf die Wahrung der Verteidigungsrechte der 
betroffenen Person. 

(3) Offenlegungen gemäß der Ausnahmeregelung des Absatzes 2 un
terliegen angemessenen Garantien nach den geltenden Unionsvorschrif
ten sowie nationalen Vorschriften. Insbesondere wird der Hinweisgeber 
unterrichtet, bevor seine Identität offengelegt wird, es sei denn, diese 
Unterrichtung würde die entsprechenden Untersuchungen oder Gerichts
verfahren gefährden. Im Rahmen der Unterrichtung von Hinweisgebern 
übermittelt die zuständige Behörde ihnen eine schriftliche Darlegung der 
Gründe für die Offenlegung der betreffenden vertraulichen Daten. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden, 
denen Informationen über Verstöße zugehen, die Geschäftsgeheimnisse 
beinhalten, diese Geschäftsgeheimnisse nicht für Zwecke benutzen oder 
offenlegen, die über das für ordnungsgemäße Folgemaßnahmen erfor
derliche Maß hinausgehen. 

▼B
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Artikel 17 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die nach dieser Richtlinie vorgenommene Verarbeitung personenbezo
gener Daten einschließlich des Austauschs oder der Übermittlung per
sonenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden erfolgt im Ein
klang mit der Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie (EU) 
2016/680. Der Austausch oder die Übermittlung von Informationen 
durch Organe, Einrichtungen oder sonstige Stellen der Union erfolgt 
im Einklang mit der Verordnung (EU) 2018/1725. 

Personenbezogene Daten, die für die Bearbeitung einer spezifischen 
Meldung offensichtlich nicht relevant sind, werden nicht erhoben bzw. 
unverzüglich wieder gelöscht, falls sie unbeabsichtigt erhoben wurden. 

Artikel 18 

Dokumentation der Meldungen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass juristische Personen des 
privaten und öffentlichen Sektors und zuständige Behörden alle einge
henden Meldungen im Einklang mit den Vertraulichkeitspflichten ge
mäß Artikel 16 dokumentieren. Die Meldungen werden nicht länger 
aufbewahrt, als dies erforderlich und verhältnismäßig ist, um die von 
dieser Richtlinie auferlegten Anforderungen oder andere Anforderungen 
nach Unionsrecht oder nationalem Recht zu erfüllen. 

(2) Bei telefonisch oder mittels einer anderen Art der Sprachübermitt
lung erfolgten Meldungen, die aufgezeichnet werden, sind die juristi
schen Personen des privaten und öffentlichen Sektors und die zuständi
gen Behörden vorbehaltlich der Zustimmung des Hinweisgebers berech
tigt, die mündliche Meldung auf eine der folgenden Weisen dokumen
tieren: 

a) durch Erstellung einer Tonaufzeichnung des Gesprächs in dauerhaf
ter und abrufbarer Form, oder 

b) durch vollständige und genaue Niederschrift des Gesprächs durch die 
für die Bearbeitung der Meldungen verantwortlichen Mitarbeiter. 

Juristische Personen des privaten und öffentlichen Sektors und die zu
ständigen Behörden geben dem Hinweisgeber Gelegenheit, die Nieder
schrift zu überprüfen, gegebenenfalls zu korrigieren und durch seine 
Unterschrift zu bestätigen. 

(3) Bei telefonisch oder mittels einer anderen Art der Sprachübermitt
lung erfolgten Meldungen, die nicht aufgezeichnet werden, sind juristi
sche Personen des privaten und des öffentlichen Sektors und die zu
ständigen Behörden berechtigt, die mündliche Meldung mittels eines 
genauen, von den für die Bearbeitung der Meldungen verantwortlichen 
Mitarbeitern erstellten Gesprächsprotokolls zu dokumentieren. Juristi
sche Personen des privaten und des öffentlichen Sektors und die zu
ständigen Behörden geben dem Hinweisgeber Gelegenheit, das Ge
sprächsprotokoll zu überprüfen, gegebenenfalls zu korrigieren und durch 
seine Unterschrift zu bestätigen. 

(4) Bittet ein Hinweisgeber gemäß Artikel 9 Absatz 2 und Artikel 12 
Absatz 2 um eine Zusammenkunft mit den Mitarbeitern der juristischen 
Personen des privaten und öffentlichen Sektors oder der zuständigen 
Behörden, um einen Verstoß zu melden, so sorgen die juristischen Per
sonen des privaten und öffentlichen Sektors und die zuständigen Behör
den vorbehaltlich der Zustimmung des Hinweisgebers dafür, dass voll
ständige und genaue Aufzeichnungen über die Zusammenkunft in dau
erhafter und abrufbarer Form aufbewahrt werden. 

▼B
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Juristische Personen des privaten und öffentlichen Sektors und die zu
ständigen Behörden sind berechtigt, die Zusammenkunft auf eine der 
folgenden Weisen zu dokumentieren: 

a) durch Erstellung einer Tonaufzeichnung des Gesprächs in dauerhaf
ter und abrufbarer Form, oder 

b) durch ein von den für die Bearbeitung der Meldung verantwortlichen 
Mitarbeitern erstelltes genaues Protokoll der Zusammenkunft. 

Juristische Personen des privaten und öffentlichen Sektors und die zu
ständigen Behörden geben dem Hinweisgeber Gelegenheit, das Pro
tokoll der Zusammenkunft zu überprüfen, gegebenenfalls zu korrigieren 
und durch seine Unterschrift zu bestätigen. 

KAPITEL VI 

SCHUTZMAẞNAHMEN 

Artikel 19 

Verbot von Repressalien 

Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um jede 
Form von Repressalien gegen die in Artikel 4 genannten Personen, ein
schließlich der Androhung von Repressalien und des Versuchs von 
Repressalien, zu untersagen; dies schließt insbesondere folgende Repres
salien ein: 

a) Suspendierung, Kündigung oder vergleichbare Maßnahmen; 

b) Herabstufung oder Versagung einer Beförderung; 

c) Aufgabenverlagerung, Änderung des Arbeitsortes, Gehaltsmin
derung, Änderung der Arbeitszeit; 

d) Versagung der Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen; 

e) negative Leistungsbeurteilung oder Ausstellung eines schlechten Ar
beitszeugnisses; 

f) Disziplinarmaßnahme, Rüge oder sonstige Sanktion einschließlich 
finanzieller Sanktionen; 

g) Nötigung, Einschüchterung, Mobbing oder Ausgrenzung; 

h) Diskriminierung, benachteiligende oder ungleiche Behandlung; 

i) Nichtumwandlung eines befristeten Arbeitsvertrags in einen unbe
fristeten Arbeitsvertrag in Fällen, in denen der Arbeitnehmer zu 
Recht erwarten durfte, einen unbefristeten Arbeitsvertrag angeboten 
zu bekommen; 

j) Nichtverlängerung oder vorzeitige Beendigung eines befristeten Ar
beitsvertrags; 

k) Schädigung (einschließlich Rufschädigung), insbesondere in den so
zialen Medien, oder Herbeiführung finanzieller Verluste (einschließ
lich Auftrags- oder Einnahmeverluste); 

l) Erfassung des Hinweisgebers auf einer „schwarzen Liste“ auf Basis 
einer informellen oder formellen sektor- oder branchenspezifischen 
Vereinbarung mit der Folge, dass der Hinweisgeber sektor- oder 
branchenweit keine Beschäftigung mehr findet; 

m) vorzeitige Kündigung oder Aufhebung eines Vertrags über Waren 
oder Dienstleistungen; 

n) Entzug einer Lizenz oder einer Genehmigung; 

o) psychiatrische oder ärztliche Überweisungen. 

▼B
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Artikel 20 

Unterstützende Maßnahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Artikel 4 genannten 
Personen gegebenenfalls Zugang zu unterstützende Maßnahmen haben, 
wozu insbesondere Folgendes gehört: 

a) umfassende und unabhängige Information und Beratung über die 
verfügbaren Abhilfemöglichkeiten und Verfahren gegen Repressalien 
und die Rechte der betroffenen Person, die der Öffentlichkeit einfach 
und kostenlos zugänglich sind; 

b) wirksame Unterstützung vonseiten der zuständigen Behörden beim 
Kontakt mit etwaigen am Schutz vor Repressalien beteiligten Behör
den einschließlich — sofern nach nationalem Recht vorgesehen — 
einer Bescheinigung, dass die Voraussetzungen für einen Schutz 
gemäß dieser Richtlinie erfüllt sind; und 

c) Prozesskostenhilfe in Strafverfahren und in grenzüberschreitenden 
Zivilverfahren gemäß der Richtlinie (EU) 2016/1919 und der Richt
linie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) und 
gemäß dem nationalen Recht Prozesskostenhilfe in weiteren Verfah
ren sowie zu Rechtsberatung und anderer rechtlicher Hilfe. 

(2) Die Mitgliedstaaten können im Rahmen gerichtlicher Verfahren 
finanzielle Hilfen und unterstützende Maßnahmen, einschließlich psy
chologischer Betreuung, für Hinweisgeber bereitstellen. 

(3) Die unterstützenden Maßnahmen nach diesem Artikel können 
gegebenenfalls von einem Informationszentrum oder einer einzigen, ein
deutig benannten unabhängigen Verwaltungsbehörde bereitgestellt 
werden. 

Artikel 21 

Maßnahmen zum Schutz vor Repressalien 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die in Artikel 4 genannten Personen vor Repressa
lien geschützt sind. Dies umfasst insbesondere die in den Absätzen 2 bis 
8 des vorliegenden Artikels genannten Maßnahmen. 

(2) Unbeschadet des Artikels 3 Absätze 2 und 3 gelten Personen, die 
nach dieser Richtlinie Informationen über Verstöße melden oder offen
legen, nicht als Personen, die eine Offenlegungsbeschränkung verletzt 
haben, und sie können für eine solche Meldung oder Offenlegung in 
keiner Weise haftbar gemacht werden, sofern sie hinreichenden Grund 
zu der Annahme hatten, dass die Meldung oder Offenlegung der Infor
mation notwendig war, um einen Verstoß gemäß dieser Richtlinie 
aufzudecken. 

(3) Hinweisgeber können nicht für die Beschaffung der oder den 
Zugriff auf Informationen, die gemeldet oder offengelegt wurden, haft
bar gemacht werden, sofern die Beschaffung oder der Zugriff nicht als 
solche bzw. solcher eine eigenständige Straftat dargestellt haben. Im 
Fall, dass die Beschaffung oder der Zugriff eine eigenständige Straftat 
darstellen, unterliegt die strafrechtliche Haftung weiterhin dem nationa
len Recht. 

▼B 

( 1 ) Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
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(4) Jede weitere mögliche Haftung des Hinweisgebers aufgrund von 
Handlungen oder Unterlassungen, die nicht mit der Meldung oder Of
fenlegung in Zusammenhang stehen oder für die Aufdeckung eines 
Verstoßes nach dieser Richtlinie nicht erforderlich sind, unterliegt wei
terhin dem geltenden Unionsrecht oder nationalem Recht. 

(5) In Verfahren vor einem Gericht oder einer anderen Behörde, die 
sich auf eine vom Hinweisgeber erlittene Benachteiligung beziehen und 
in denen der Hinweisgeber geltend macht, diese Benachteiligung infolge 
seiner Meldung oder der Offenlegung erlitten zu haben, wird vermutet, 
dass die Benachteiligung eine Repressalie für die Meldung oder Offen
legung war. In diesen Fällen obliegt es der Person, die die benachtei
ligende Maßnahme ergriffen hat, zu beweisen, dass diese Maßnahme auf 
hinreichend gerechtfertigten Gründen basierte. 

(6) Die in Artikel 4 genannten Personen erhalten Zugang zu geeig
neten Abhilfemaßnahmen gegen Repressalien einschließlich einstweili
gen Rechtsschutzes während laufender Gerichtsverfahren nach Maßgabe 
des nationalen Rechts. 

(7) In Gerichtsverfahren, einschließlich privatrechtlicher, öffentlich- 
rechtlicher oder arbeitsrechtlicher Gerichtsverfahren wegen Verleum
dung, Verletzung des Urheberrechts, Verletzung der Geheimhaltungs
pflicht, Verstoßes gegen Datenschutzvorschriften, Offenlegung von Ge
schäftsgeheimnissen sowie Schadensersatzverfahren, können die in Ar
tikel 4 genannten Personen aufgrund von Meldungen oder von Offen
legungen im Einklang mit dieser Richtlinie in keiner Weise haftbar 
gemacht werden. Diese Personen haben das Recht, unter Verweis auf 
die betreffende Meldung oder Offenlegung die Abweisung der Klage zu 
beantragen, sofern sie hinreichenden Grund zu der Annahme hatten, 
dass die Meldung oder Offenlegung notwendig war, um einen Verstoß 
gemäß dieser Richtlinie aufzudecken. 

Wenn eine Person Informationen über in den Anwendungsbereich dieser 
Richtlinie fallende Verstöße meldet oder offenlegt, die Geschäfts
geheimnisse beinhalten, und wenn diese Person die Bedingungen dieser 
Richtlinie erfüllt, gilt diese Meldung oder Offenlegung als rechtmäßig 
im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/943. 

(8) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Rechtsbehelfe und eine vollständige Wiedergutma
chung des erlittenen Schadens für die in Artikel 4 genannten Personen 
entsprechend dem nationalem Recht vorgesehen sind. 

Artikel 22 

Maßnahmen zum Schutz betroffener Personen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen gemäß der Charta sicher, dass betrof
fene Personen ihr Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und auf ein 
faires Gerichtsverfahren und die Wahrung der Unschuldsvermutung so
wie ihre Verteidigungsrechte, einschließlich des Rechts auf Anhörung 
und des Rechts auf Einsicht in ihre Akte, in vollem Umfang ausüben 
können. 

(2) Die zuständigen Behörden stellen im Einklang mit dem nationa
len Recht sicher, dass die Identität betroffener Personen während der 
Dauer einer durch die Meldung oder Offenlegung ausgelösten Unter
suchung geschützt bleibt. 

(3) Die in den Artikeln 12, 17 und 18 festgelegten Regeln über den 
Schutz der Identität von Hinweisgebern gelten auch für den Schutz der 
Identität betroffener Personen. 

▼B
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Artikel 23 

Sanktionen 

(1) Die Mitgliedstaaten legen wirksame, angemessene und abschre
ckende Sanktionen für natürliche oder juristische Personen fest, die 

a) Meldungen behindern oder zu behindern versuchen; 

b) Repressalien gegen die in Artikel 4 genannten Personen ergreifen; 

c) mutwillige Gerichtsverfahren gegen die in Artikel 4 genannten Per
sonen anstrengen; 

d) gegen die Pflicht gemäß Artikel 16 verstoßen, die Vertraulichkeit der 
Identität von Hinweisgebern zu wahren. 

(2) Die Mitgliedstaaten legen wirksame, angemessene und abschre
ckende Sanktionen für Hinweisgeber fest, denen nachgewiesen wird, 
dass sie wissentlich falsche Informationen gemeldet oder offengelegt 
haben. Die Mitgliedstaaten sehen auch Maßnahmen entsprechend dem 
nationalem Recht zur Wiedergutmachung von Schäden vor, die durch 
diese Meldungen oder Offenlegungen entstanden sind. 

Artikel 24 

Keine Aufhebung von Rechten und Rechtsbehelfen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in dieser Richtlinie vorgese
henen Rechte und Rechtsbehelfe nicht aufgrund einer Beschäftigungs
vereinbarung, -bestimmung, -art oder -bedingung, einschließlich einer 
Vorab-Schiedsvereinbarung, aufgehoben oder eingeschränkt werden 
können. 

KAPITEL VII 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 25 

Günstigere Behandlung und Regressionsverbot 

(1) Die Mitgliedstaaten können unbeschadet der Artikel 22 und Ar
tikel 23 Absatz 2 für die Rechte von Hinweisgebern günstigere Bestim
mungen als die in dieser Richtlinie festgelegten Bestimmungen einfüh
ren oder beibehalten. 

(2) Die Umsetzung dieser Richtlinie darf unter keinen Umständen als 
Rechtfertigung dafür dienen, das von den Mitgliedstaaten bereits garan
tierte Schutzniveau in den von dieser Richtlinie erfassten Bereichen 
abzusenken. 

Artikel 26 

Umsetzung und Übergangszeitraum 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschrif
ten in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis zum 17. De
zember 2021 nachzukommen. 

▼B
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(2) Abweichend von Absatz 1 setzen die Mitgliedstaaten hinsichtlich 
juristischer Personen mit 50 bis 249 Arbeitnehmern bis zum 17. Dezem
ber 2023 die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erfor
derlich sind, um der Verpflichtung nach Artikel 8 Absatz 3, interne 
Meldekanäle einzurichten, nachzukommen. 

(3) Bei Erlass der Vorschriften gemäß den Absätzen 1 und 2 nehmen 
die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis 
bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit
gliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. Sie teilen der 
Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit. 

Artikel 27 

Berichterstattung, Bewertung und Überprüfung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission alle relevanten Infor
mationen über die Umsetzung und Anwendung dieser Richtlinie zur 
Verfügung. Auf der Grundlage der übermittelten Informationen legt 
die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 
17. Dezember 2023 einen Bericht über die Umsetzung und Anwendung 
dieser Richtlinie vor. 

(2) Unbeschadet der in anderen Rechtsakten der Union festgelegten 
Berichtspflichten legen die Mitgliedstaaten der Kommission jährlich die 
folgenden Statistiken — vorzugsweise in aggregierter Form — in Bezug 
auf die in Kapitel III genannten Meldungen vor, soweit sie auf zentraler 
Ebene in dem betreffenden Mitgliedstaat verfügbar sind: 

a) Zahl der bei den zuständigen Behörden eingegangenen Meldungen, 

b) Zahl der Untersuchungen und Gerichtsverfahren, die infolge dieser 
Meldungen eingeleitet wurden, sowie deren Ergebnisse, und 

c) sofern festgestellt, geschätzter finanzieller Schaden sowie im An
schluss an Untersuchungen und Gerichtsverfahren zu den gemeldeten 
Verstößen (wieder)eingezogene Beträge. 

(3) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat 
bis zum 17. Dezember 2025 einen Bericht vor, in dem sie unter Berück
sichtigung ihres gemäß Absatz 1 vorgelegten Berichts und der von den 
Mitgliedstaaten gemäß Absatz 2 übermittelten Statistiken die Auswir
kungen der von den Mitgliedstaaten zur Umsetzung dieser Richtlinie 
erlassenen nationalen Rechtsvorschriften bewertet. Sie bewertet in dem 
Bericht, wie die Richtlinie funktioniert hat und prüft, ob zusätzliche 
Maßnahmen einschließlich etwaiger geeigneter Änderungen zur Auswei
tung des Anwendungsbereichs dieser Richtlinie auf zusätzliche Unions
rechtsakte oder Bereiche erforderlich sind, insbesondere im Hinblick auf 
die Verbesserung der Arbeitsumwelt zum Schutz der Gesundheit und 
der Sicherheit der Arbeitnehmer und der Arbeitsbedingungen. 

Zusätzlich zur Bewertung gemäß Unterabsatz 1 wird in dem Bericht 
bewertet, auf welche Weise die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Ver
pflichtung, Folgemaßnahmen zu Meldungen von in den Anwendungs
bereich dieser Richtlinie fallenden Verstößen zu ergreifen, die bestehen
den Kooperationsmechanismen genutzt haben und wie sie generell im 
Fall von Verstößen mit grenzüberschreitender Dimension 
zusammenarbeiten. 

(4) Die Kommission veröffentlicht die in den Absätzen 1 und 3 ge
nannten Berichte und macht sie leicht zugänglich. 

▼B
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Artikel 28 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 29 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

▼B
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ANHANG 

Teil I 

A. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i — Öffentliches Auftragswesen: 

1. Verfahrensregeln für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessio
nen, für die Vergabe von Aufträgen in den Bereichen Verteidigung und 
Sicherheit und für die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber in den 
Bereichen Wasser- und Energieversorgung, Verkehrs- und Postdienste sowie 
anderer Aufträge, die in folgenden Rechtsakten festgelegt sind: 

i) Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014 über die Konzessionsvergabe (ABl. L 94 vom 
28.3.2014, S. 1); 

ii) Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Auf
hebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65); 

iii) Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Februar 2014 über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Post
dienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 
28.3.2014, S. 243); 

iv) Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Juli 2009 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe be
stimmter Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Ver
teidigung und Sicherheit und zur Änderung der Richtlinien 2004/17/EG 
und 2004/18/EG (ABl. L 216 vom 20.8.2009, S. 76). 

2. Nachprüfungsverfahren gemäß der 

i) Richtlinie 92/13/EWG des Rates vom 25. Februar 1992 zur Koordinierung 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Gemein
schaftsvorschriften über die Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Be
reich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekom
munikationssektor (ABl. L 76 vom 23.3.1992, S. 14); 

ii) Richtlinie 89/665/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Koor
dinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung 
der Nachprüfungsverfahren im Rahmen der Vergabe öffentlicher Liefer- 
und Bauaufträge (ABl. L 395 vom 30.12.1989, S. 33). 

B. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii — Finanzdienstleistungen, Finanz
produkte und Finanzmärkte sowie Verhinderung von Geldwäsche und Terro
rismusfinanzierung: 

Regeln zur Festlegung eines Regulierungs- und Aufsichtsrahmens sowie zur 
Gewährleistung des Verbraucher- und Anlegerschutzes in den Bereichen Fi
nanzdienstleistungen und Kapitalmärkte, Bankdienstleistungen, Kreditver
gabe, Investitionen, Versicherung und Rückversicherung, betriebliche und 
private Altersvorsorgeprodukte, Wertpapiere, Investmentfonds, Zahlungs
dienste in der Union sowie in Bezug auf die Tätigkeiten, die in Anhang I 
der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die 
Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung 
der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG 
und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338) genannt sind, die in 
folgenden Rechtsakten festgelegt sind 

i) Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. September 2009 über die Aufnahme, Ausübung und Beauf
sichtigung der Tätigkeit von E-Geld-Instituten, zur Änderung der 
Richtlinien 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 2000/46/EG (ABl. L 267 vom 10.10.2009, S. 7); 
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ii) Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds 
und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und 
der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 
(ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1); 

iii) Verordnung (EU) Nr. 236/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 14. März 2012 über Leerverkäufe und bestimmte Aspekte 
von Credit Default Swaps (ABl. L 86 vom 24.3.2012, S. 1); 

iv) Verordnung (EU) Nr. 345/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. April 2013 über Europäische Risikokapitalfonds 
(ABl. L 115 vom 25.4.2013, S. 1); 

v) Verordnung (EU) Nr. 346/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. April 2013 über Europäische Fonds für soziales Unter
nehmertum (ABl. L 115 vom 25.4.2013, S. 18); 

vi) Richtlinie 2014/17/ЕU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. Februar 2014 über Wohnimmobilienkreditverträge für Verbrau
cher und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2013/36/EU 
und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 (ABl. L 60 vom 28.2.2014, 
S. 34); 

vii) Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die 
Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und 
zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission 
(ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77); 

viii) Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 84); 

ix) Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur 
Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU 
und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35); 

x) Richtlinie 2004/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. April 2004 betreffend Übernahmeangebote (ABl. L 142 
vom 30.4.2004, S. 12); 

xi) Richtlinie 2007/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Juli 2007 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktio
nären in börsennotierten Gesellschaften (ABl. L 184 vom 14.7.2007, 
S. 17); 

xii) Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforde
rungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere 
zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind, und zur 
Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 390 vom 31.12.2004, 
S. 38); 

xiii) Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien 
und Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1); 

xiv) Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten 
und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wert
entwicklung eines Investmentfonds verwendet werden, und zur Ände
rung der Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU sowie der 
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (ABl. L 171 vom 29.6.2016, S. 1); 
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xv) Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung 
der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität 
II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1); 

xvi) Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung 
und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur 
Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 
2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 
2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der 
Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Euro
päischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, 
S. 190); 

xvii) Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2002 über die zusätzliche Beaufsichtigung der 
Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines 
Finanzkonglomerats und zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG, 
79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG und 93/22/EWG 
des Rates und der Richtlinien 98/78/EG und 2000/12/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates (ABl. L 35 vom 11.2.2003, S. 1); 

xviii) Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. April 2014 über Einlagensicherungssysteme (ABl. L 173 
vom 12.6.2014, S. 149); 

xix) Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
3. März 1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger 
(ABl. L 84 vom 26.3.1997, S. 22); 

xx) Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinsti
tute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1); 

▼M1 
xxi) Verordnung (EU) 2020/1503 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 7. Oktober 2020 über Europäische Schwarmfinanzierungs
dienstleister für Unternehmen und zur Änderung der Verord
nung (EU) 2017/1129 und der Richtlinie (EU) 2019/1937 (ABl. 
L 347 vom 20.10.2020, S. 1); 

▼M3 
xxii) Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 31. Mai 2023 über Märkte für Kryptowerte und zur Än
derung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 
sowie der Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 2019/1937 (ABl. L 150 
vom 9.6.2023, S. 40). 

▼B 
C. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii — Produktsicherheit und -konfor

mität: 

1. Sicherheits- und Konformitätsanforderungen für in der Union in Verkehr 
gebrachte Produkte, wie sie in folgenden Rechtsvorschriften definiert und 
geregelt sind: 

i) Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
3. Dezember 2001 über die allgemeine Produktsicherheit (ABl. L 11 vom 
15.1.2002, S. 4); 

ii) Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union, einschließlich Kennzeich
nungsvorschriften, für hergestellte Produkte mit Ausnahme von Lebens
mitteln, Futtermitteln, Human- und Tierarzneimitteln, lebenden Pflanzen 
und Tieren, Erzeugnissen menschlichen Ursprungs und Erzeugnissen von 
Pflanzen und Tieren, die unmittelbar mit ihrer künftigen Reproduktion 
zusammenhängen, gemäß der Anhänge I und II der Verordnung (EU) 
2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 
2019 über Marktüberwachung und Konformität von Produkten sowie 
zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) 
Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 1); 
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iii) Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
5. September 2007 zur Schaffung eines Rahmens für die Genehmigung 
von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, 
Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge 
(Rahmenrichtlinie) (ABl. L 263 vom 9.10.2007, S. 1). 

2. Regeln für die Vermarktung und Nutzung sensibler und gefährlicher Pro
dukte, die in folgenden Rechtsakten festgelegt sind 

i) Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
6. Mai 2009 zur Vereinfachung der Bedingungen für die innergemein
schaftliche Verbringung von Verteidigungsgütern (ABl. L 146 vom 
10.6.2009, S. 1); 

ii) Richtlinie 91/477/EWG des Rates vom 18. Juni 1991 über die Kontrolle 
des Erwerbs und des Besitzes von Waffen (ABl. L 256 vom 13.9.1991, 
S. 51); 

iii) Verordnung (EU) Nr. 98/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. Januar 2013 über die Vermarktung und Verwendung 
von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (ABl. L 39 vom 9.2.2013, S. 1). 

D. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iv — Verkehrssicherheit: 

1. Sicherheitsanforderungen im Eisenbahnsektor gemäß der Richtlinie (EU) 
2016/798 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 
über Eisenbahnsicherheit (ABl. L 138 vom 26.5.2016, S. 102). 

2. Sicherheitsanforderungen in der Zivilluftfahrt gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 
2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störungen in 
der Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der Richtlinie 94/56/EG (ABl. L 295 
vom 12.11.2010, S. 35). 

3. Sicherheitsanforderungen im Straßenverkehr gemäß der 

i) Richtlinie 2008/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über ein Sicherheitsmanagement für die Straßenver
kehrsinfrastruktur (ABl. L 319 vom 29.11.2008, S. 59); 

ii) Richtlinie 2004/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 über Mindestanforderungen an die Sicherheit von Tunneln 
im transeuropäischen Straßennetz (ABl. L 167 vom 30.4.2004, S. 39); 

iii) Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. Oktober 2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die 
Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung 
der Richtlinie 96/26/EG des Rates (ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 51). 

4. Sicherheitsanforderungen im Seeverkehr gemäß der 

i) Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. April 2009 über gemeinsame Vorschriften und Normen 
für Schiffsüberprüfungs- und -besichtigungsorganisationen (ABl. L 131 
vom 28.5.2009, S. 11); 

ii) Verordnung (EG) Nr. 392/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. April 2009 über die Unfallhaftung von Beförderern von 
Reisenden auf See (ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 24); 

iii) Richtlinie 2014/90/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Juli 2014 über Schiffsausrüstung und zur Aufhebung der Richtlinie 
96/98/EG des Rates (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 146); 
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iv) Richtlinie 2009/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2009 zur Festlegung der Grundsätze für die Untersuchung von 
Unfällen im Seeverkehr und zur Änderung der Richtlinie 1999/35/EG 
des Rates und der Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates (ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 114); 

v) Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über Mindestanforderungen für die Ausbildung von 
Seeleuten (ABl. L 323 vom 3.12.2008, S. 33); 

vi) Richtlinie 98/41/EG des Rates vom 18. Juni 1998 über die Registrierung 
der an Bord von Fahrgastschiffen im Verkehr nach oder von einem 
Hafen eines Mitgliedstaats der Gemeinschaft befindlichen Personen 
(ABl. L 188 vom 2.7.1998, S. 35); 

vii) Richtlinie 2001/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4. Dezember 2001 zur Festlegung von harmonisierten Vorschriften und 
Verfahrensregeln für das sichere Be- und Entladen von Massengutschif
fen (ABl. L 13 vom 16.1.2002, S. 9). 

5. Sicherheitsanforderungen gemäß der Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. September 2008 über die Beförderung 
gefährlicher Güter im Binnenland (ABl. L 260 vom 30.9.2008, S. 13). 

E. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer v — Umweltschutz: 

1. Vorschriften in Bezug auf Umweltstraftaten gemäß der Richtlinie 2008/99/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über 
den strafrechtlichen Schutz der Umwelt (ABl. L 328 vom 6.12.2008, S. 28) 
und rechtwidrige Handlungen, mit denen gegen die im Anhang der Richtlinie 
2008/99/EG genannten Rechtsvorschriften verstoßen wird. 

2. Regeln in Bezug auf Umwelt und Klima, die in folgenden Rechtsakten fest
gelegt sind 

i) Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgas
emissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richt
linie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32); 

ii) Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richt
linien 2001/77/EG und 2003/30/EG (ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 16); 

iii) Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 
2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 
2004/8/EG und 2006/32/EG (ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 1); 

iv) Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. Mai 2013 über ein System für die Überwachung von 
Treibhausgasemissionen sowie für die Berichterstattung über diese Emis
sionen und über andere klimaschutzrelevante Informationen auf Ebene 
der Mitgliedstaaten und der Union und zur Aufhebung der Entscheidung 
Nr. 280/2004/EG (ABl. L 165 vom 18.6.2013, S. 13); 

v) Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82) ; 

▼M4 
vi) Verordnung (EU) 2024/573 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 7. Februar 2024 über fluorierte Treibhausgase, zur Änderung der 
Richtlinie (EU) 2019/1937 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 517/2014 (ABl. L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/ 
eli/reg/2024/573/oj.); 
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vii) Richtlinie (EU) 2024/1760 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Mai 2024 über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit und zur Änderung der Richtlinie (EU) 
2019/1937 und Verordnung (EU) 2023/2859 (ABl. L, 2024/1760, 
5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj). 

▼B 
3. Regeln für nachhaltige Entwicklung und Abfallbewirtschaftung, die in fol

genden Rechtsakten festgelegt sind 

i) Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richt
linien (ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3); 

ii) Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. November 2013 über das Recycling von Schiffen und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 und der Richtlinie 
2009/16/EG (ABl. L 330 vom 10.12.2013, S. 1); 

iii) Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemika
lien (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 60). 

4. Regeln zur Bekämpfung der Meeres- und Luftverschmutzung sowie der 
Lärmbelastung, die in folgenden Rechtsakten festgelegt sind 

i) Richtlinie 1999/94/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 1999 über die Bereitstellung von Verbraucherinformatio
nen über den Kraftstoffverbrauch und CO 2 -Emissionen beim Marketing 
für neue Personenkraftwagen (ABl. L 12 vom 18.1.2000, S. 16); 

ii) Richtlinie 2001/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2001 über nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte 
Luftschadstoffe (ABl. L 309 vom 27.11.2001, S. 22); 

iii) Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungs
lärm (ABl. L 189 vom 18.7.2002, S. 12); 

iv) Verordnung (EG) Nr. 782/2003 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 14. April 2003 über das Verbot zinnorganischer Verbindun
gen auf Schiffen (ABl. L 115 vom 9.5.2003, S. 1); 

v) Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von 
Umweltschäden (ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 56); 

vi) Richtlinie 2005/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über die Meeresverschmutzung durch Schiffe und 
die Einführung von Sanktionen für Verstöße (ABl. L 255 vom 
30.9.2005, S. 11); 

vii) Verordnung (EG) Nr. 166/2006 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Januar 2006 über die Schaffung eines Europäischen 
Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters und zur Änderung 
der Richtlinien 91/689/EWG und 96/61/EG des Rates (ABl. L 33 
vom 4.2.2006, S. 1); 

viii) Richtlinie 2009/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2009 über die Förderung sauberer und energieeffizienter Stra
ßenfahrzeuge (ABl. L 120 vom 15.5.2009, S. 5); 

ix) Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. April 2009 zur Festsetzung von Emissionsnormen für 
neue Personenkraftwagen im Rahmen des Gesamtkonzepts der Gemein
schaft zur Verringerung der CO 2 -Emissionen von Personenkraftwagen 
und leichten Nutzfahrzeugen (ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 1); 
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x) Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. September 2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozon
schicht führen (ABl. L 286 vom 31.10.2009, S. 1); 

xi) Richtlinie 2009/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Oktober 2009 über Phase II der 
Benzindampf-Rückgewinnung beim Betanken von Kraftfahrzeugen an 
Tankstellen (ABl. L 285 vom 31.10.2009, S. 36); 

xii) Verordnung (EU) Nr. 510/2011 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. Mai 2011 zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue 
leichte Nutzfahrzeuge im Rahmen des Gesamtkonzepts der Union zur 
Verringerung der CO 2 -Emissionen von Personenkraftwagen und leich
ten Nutzfahrzeugen (ABl. L 145 vom 31.5.2011, S. 1); 

xiii) Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Oktober 2014 über den Aufbau der Infrastruktur für alternative 
Kraftstoffe (ABl. L 307 vom 28.10.2014, S. 1); 

xiv) Verordnung (EU) 2015/757 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 29. April 2015 über die Überwachung von Kohlendioxidemissio
nen aus dem Seeverkehr, die Berichterstattung darüber und die Prüfung 
dieser Emissionen und zur Änderung der Richtlinie 2009/16/EG 
(ABl. L 123 vom 19.5.2015, S. 55); 

xv) Richtlinie (EU) 2015/2193 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2015 zur Begrenzung der Emissionen bestimmter 
Schadstoffe aus mittelgroßen Feuerungsanlagen in die Luft (ABl. L 313 
vom 28.11.2015, S. 1). 

5. Regeln für den Schutz und Bewirtschaftung von Gewässern und Böden, die 
in folgenden Rechtsakten festgelegt sind 

i) Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von Hoch
wasserrisiken (ABl. L 288 vom 6.11.2007, S. 27); 

ii) Richtlinie 2008/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2008 über Umweltqualitätsnormen im Bereich der Wasser
politik und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 
des Rates 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG und 
86/280/EWG sowie zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG (ABl. L 348 
vom 24.12.2008, S. 84); 

iii) Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimm
ten öffentlichen und privaten Projekten (ABl. L 26 vom 28.1.2012, S. 1). 

6. Regeln für den Schutz der Natur und der biologischen Vielfalt, die in fol
genden Rechtsakten festgelegt sind 

i) Verordnung (EG) Nr. 1936/2001 des Rates vom 27. September 2001 mit 
Kontrollmaßnahmen für die Befischung bestimmter Bestände weit wan
dernder Arten (ABl. L 263 vom 3.10.2001, S. 1); 

ii) Verordnung (EG) Nr. 812/2004 des Rates vom 26. April 2004 zur Fest
legung von Maßnahmen gegen Walbeifänge in der Fischerei und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 88/98 (ABl. L 150 vom 30.4.2004, 
S. 12); 

iii) Verordnung (EG) Nr. 1007/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. September 2009 über den Handel mit Robbenerzeugnis
sen (ABl. L 286 vom 31.10.2009, S. 36); 

iv) Verordnung (EG) Nr. 734/2008 des Rates vom 15. Juli 2008 zum Schutz 
empfindlicher Tiefseeökosysteme vor den schädlichen Auswirkungen 
von Grundfanggeräten (ABl. L 201 vom 30.7.2008, S. 8); 
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v) Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
(ABl. L 20 vom 26.1.2010, S. 7); 

vi) Verordnung (EU) Nr. 995/2010 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Oktober 2010 über die Verpflichtungen von Marktteil
nehmern, die Holz und Holzerzeugnisse in Verkehr bringen (ABl. L 295 
vom 12.11.2010, S. 23); 

vii) Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. Oktober 2014 über die Prävention und das Management 
der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten 
(ABl. L 317 vom 4.11.2014, S. 35). 

7. Regeln für chemische Stoffe, die in der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Regis
trierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, 
zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) 
Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie 
der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der 
Kommission (ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1) festgelegt sind. 

8. Regeln für ökologische/biologische Erzeugnisse, die in der Verordnung (EU) 
2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 
über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates (ABl. L 150 vom 14.6.2018, S. 1) 
festgelegt sind. 

F. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer vi — Strahlenschutz und kerntech
nische Sicherheit: 
Regeln für kerntechnische Sicherheit, die in folgenden Rechtsakten festgelegt 
sind 

i) Richtlinie 2009/71/Euratom des Rates vom 25. Juni 2009 über einen 
Gemeinschaftsrahmen für die nukleare Sicherheit kerntechnischer Anla
gen (ABl. L 172 vom 2.7.2009, S. 18); 

ii) Richtlinie 2013/51/Euratom des Rates vom 22. Oktober 2013 zur Fest
legung von Anforderungen an den Schutz der Gesundheit der Bevölke
rung hinsichtlich radioaktiver Stoffe in Wasser für den menschlichen 
Gebrauch (ABl. L 296 vom 7.11.2013, S. 12); 

iii) Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates vom 5. Dezember 2013 zur Fest
legung grundlegender Sicherheitsnormen für den Schutz vor den Gefah
ren einer Exposition gegenüber ionisierender Strahlung und zur Auf
hebung der Richtlinien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Eura
tom, 97/43/Euratom und 2003/122/Euratom (ABl. L 13 vom 17.1.2014, 
S. 1); 

iv) Richtlinie 2011/70/Euratom des Rates vom 19. Juli 2011 über einen 
Gemeinschaftsrahmen für die verantwortungsvolle und sichere Entsor
gung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle (ABl. L 199 
vom 2.8.2011, S. 48); 

v) Richtlinie 2006/117/Euratom des Rates vom 20. November 2006 über 
die Überwachung und Kontrolle der Verbringungen radioaktiver Abfälle 
und abgebrannter Brennelemente (ABl. L 337 vom 5.12.2006, S. 21); 

vi) Verordnung (Euratom) 2016/52 des Rates vom 15. Januar 2016 zur 
Festlegung von Höchstwerten an Radioaktivität in Lebens- und Futter
mitteln im Falle eines nuklearen Unfalls oder eines anderen radiologi
schen Notfalls und zur Aufhebung der Verordnung (Euratom) 
Nr. 3954/87 und der Verordnungen (Euratom) Nr. 944/89 und (Euratom) 
Nr. 770/90 der Kommission (ABl. L 13 vom 20.1.2016, S. 2); 
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vii) Verordnung (Euratom) Nr. 1493/93 des Rates vom 8. Juni 1993 über die 
Verbringung radioaktiver Stoffe zwischen den Mitgliedstaaten 
(ABl. L 148 vom 19.6.1993, S. 1). 

G. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer vii — Lebensmittel- und Futtermittel
sicherheit, Tiergesundheit und Tierschutz: 

1. Lebens- und Futtermittelrecht der Union gemäß der in der Verordnung (EG) 
Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 
2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des 
Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmit
telsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit 
(ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1) enthaltenen Grundsätze und Anforderungen. 

2. Tiergesundheit gemäß der 

i) Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung 
einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) 
(ABl. L 84 vom 31.3.2016, S. 1); 

ii) Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den 
menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Auf
hebung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 (Verordnung über tierische 
Nebenprodukte) (ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 1). 

3. Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. März 2017 über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur 
Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der 
Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und 
Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) 
Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 
und (EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates, der 
Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie 
der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG und 
2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) 
Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 
91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates und des Beschlus
ses 92/438/EWG des Rates (Verordnung über amtliche Kontrollen) (ABl. L 95 
vom 7.4.2017, S. 1). 

4. Regeln und Standards über den Schutz und das Wohlergehen von Tieren, die 
in folgenden Rechtsakten festgelegt sind 

i) Richtlinie 98/58/EG des Rates vom 20. Juli 1998 über den Schutz land
wirtschaftlicher Nutztiere (ABl. L 221 vom 8.8.1998, S. 23); 

ii) Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates vom 22. Dezember 2004 über 
den Schutz von Tieren beim Transport und damit zusammenhängenden 
Vorgängen sowie zur Änderung der Richtlinien 64/432/EWG und 
93/119/EG und der Verordnung (EG) Nr. 1255/97 (ABl. L 3 vom 
5.1.2005, S. 1); 

iii) Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates vom 24. September 2009 über 
den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung (ABl. L 303 vom 
18.11.2009, S. 1); 
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iv) Richtlinie 1999/22/EG des Rates vom 29. März 1999 über die Haltung 
von Wildtieren in Zoos (ABl. L 94 vom 9.4.1999, S. 24); 

v) Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. September 2010 zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke ver
wendeten Tiere (ABl. L 276 vom 20.10.2010, S. 33). 

H. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer viii — Öffentliche Gesundheit: 

1. Maßnahmen zur Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards für 
Organe und Substanzen menschlichen Ursprungs gemäß der 

i) Richtlinie 2002/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. Januar 2003 zur Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards 
für die Gewinnung, Testung, Verarbeitung, Lagerung und Verteilung von 
menschlichem Blut und Blutbestandteilen und zur Änderung der Richt
linie 2001/83/EG (ABl. L 33 vom 8.2.2003, S. 30); 

ii) Richtlinie 2004/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
31. März 2004 zur Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für 
die Spende, Beschaffung, Testung, Verarbeitung, Konservierung, Lage
rung und Verteilung von menschlichen Geweben und Zellen (ABl. L 102 
vom 7.4.2004, S. 48); 

iii) Richtlinie 2010/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. Juli 2010 über Qualitäts- und Sicherheitsstandards für zur Transplan
tation bestimmte menschliche Organe (ABl. L 207 vom 6.8.2010, S. 14). 

2. Maßnahmen zur Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards für 
Arzneimittel und Medizinprodukte gemäß der 

i) Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. Dezember 1999 über Arzneimittel für seltene Leiden 
(ABl. L 18 vom 22.1.2000, S. 1); 

ii) Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Hu
manarzneimittel (ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67); 

iii) Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2018 über Tierarzneimittel und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2001/82/EG (ABl. L 4 vom 7.1.2019, S. 43); 

iv) Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 31. März 2004 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren 
für die Genehmigung und Überwachung von Human- und Tierarznei
mitteln und zur Errichtung einer Europäischen Arzneimittel-Agentur 
(ABl. L 136 vom 30.4.2004, S. 1); 

v) Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Dezember 2006 über Kinderarzneimittel und zur Ände
rung der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92, der Richtlinien 2001/20/EG 
und 2001/83/EG sowie der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 (ABl. L 378 
vom 27.12.2006, S. 1); 
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vi) Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 13. November 2007 über Arzneimittel für neuartige Thera
pien und zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG und der 
Verordnung (EG) Nr. 726/2004 (ABl. L 324 vom 10.12.2007, S. 121); 

vii) Verordnung (EU) Nr. 536/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. April 2014 über klinische Prüfungen mit Humanarznei
mitteln und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/20/EG (ABl. L 158 vom 
27.5.2014, S. 1). 

3. Patientenrechte gemäß der Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen Par
laments und des Rates vom 9. März 2011 über die Ausübung der Patienten
rechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung (ABl. L 88 vom 
4.4.2011, S. 45). 

4. Herstellung, Aufmachung und Verkauf von Tabakerzeugnissen und verwand
ten Erzeugnissen gemäß der Richtlinie 2014/40/EU des Europäischen Par
laments und des Rates vom 3. April 2014 zur Angleichung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Herstellung, die 
Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen und verwandten Er
zeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/37/EG (ABl. L 127 vom 
29.4.2014, S. 1). 

I. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ix — Verbraucherschutz: 
Verbraucherrechte und Verbraucherschutz gemäß der 

i) Richtlinie 98/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 1998 über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe 
der Preise der ihnen angebotenen Erzeugnisse (ABl. L 80 vom 
18.3.1998, S. 27); 

ii) Richtlinie (EU) 2019/770 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Mai 2019 über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Be
reitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen (ABl. L 136 
vom 22.5.2019, S. 1); 

iii) Richtlinie (EU) 2019/771 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Mai 2019 über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des Wa
renkaufs, zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/2394 und der Richt
linie 2009/22/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 1999/44/EG 
(ABl. L 136 vom 22.5.2019, S. 28); 

iv) Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und 
der Garantien für Verbrauchsgüter (ABl. L 171 vom 7.7.1999, S. 12); 

v) Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. September 2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an 
Verbraucher und zur Änderung der Richtlinie 90/619/EWG des Rates 
und der Richtlinien 97/7/EG und 98/27/EG (ABl. L 271 vom 9.10.2002, 
S. 16); 

vi) Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken von Unternehmen ge
genüber Verbrauchern im Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 
84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 
2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der 
Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken) (ABl. L 149 
vom 11.6.2005, S. 22); 
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vii) Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2008 über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der 
Richtlinie 87/102/EWG des Rates (ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 66); 

viii) Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der 
Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richt
linie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates (ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 64); 

ix) Richtlinie 2014/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Juli 2014 über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, 
den Wechsel von Zahlungskonten und den Zugang zu Zahlungskonten 
mit grundlegenden Funktionen (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 214). 

J. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer x — Schutz der Privatsphäre und 
personenbezogener Daten sowie Sicherheit von Netz- und Informationssyste
men: 

i) Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den 
Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Daten
schutzrichtlinie für elektronische Kommunikation) (ABl. L 201 vom 
31.7.2002, S. 37); 

ii) Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei
tung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Auf
hebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1); 

iii) Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 6. Juli 2016 über Maßnahmen zur Gewährleistung eines hohen 
gemeinsamen Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen 
in der Union (ABl. L 194 vom 19.7.2016, S. 1); 

▼M2 
iv) Verordnung (EU) 2022/1925 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 14. September 2022 über bestreitbare und faire Märkte im digitalen 
Sektor und zur Änderung der Richtlinien (EU) 2019/1937 und (EU) 
2020/1828 (Gesetz über digitale Märkte) (ABl. L 265 vom 21.9.2022, 
S. 1). 

▼B 
Teil II 

Artikel 3 Absatz 1 bezieht sich auf folgende Rechtsvorschriften der Union: 

A. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii — Finanzdienstleistungen, Finanz
produkte und Finanzmärkte sowie Verhinderung von Geldwäsche und Terro
rismusfinanzierung: 

1. Finanzdienstleistungen: 

i) Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschrif
ten betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32); 

ii) Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. Dezember 2016 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung 
von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) 
(ABl. L 354 vom 23.12.2016, S. 37); 

iii) Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Mai 2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und kon
solidierten Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 
83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG 
des Rates (ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 87); 
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iv) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsver
ordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 
2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 1); 

v) Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und 
die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Än
derung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 
2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338); 

vi) Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der 
Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, 
S. 349); 

vii) Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Juli 2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen 
und -abrechnungen in der Europäischen Union und über Zentralverwah
rer sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und 
der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1); 

viii) Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. November 2014 über Basisinformationsblätter für ver
packte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlagepro
dukte (PRIIP) (ABl. L 352 vom 9.12.2014, S. 1); 

ix) Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinan
zierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 1); 

x) Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb (ABl. L 26 vom 
2.2.2016, S. 19); 

xi) Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen An
gebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem 
geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richt
linie 2003/71/EG (ABl. L 168 vom 30.6.2017, S. 12). 

2. Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: 

i) Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems 
zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Än
derung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Euro
päischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der 
Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73); 

ii) Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers 
und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/2006 (ABl. L 141 
vom 5.6.2015, S. 1); 

▼M5 
iii) Verordnung (EU) 2024/1624 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 31. Mai 2024 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für 
Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (ABl. L, 
2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj). 

▼B
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B. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iv — Verkehrssicherheit: 

i) Verordnung (EU) Nr. 376/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 3. April 2014 über die Meldung, Analyse und Weiterverfol
gung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt, zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des 
Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/42/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der Verordnungen (EG) Nr. 1321/2007 
und (EG) Nr. 1330/2007 der Kommission (ABl. L 122 vom 24.4.2014, 
S. 18); 

ii) Richtlinie 2013/54/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. November 2013 über bestimmte Verantwortlichkeiten der Flaggen
staaten für die Einhaltung und Durchsetzung des Seearbeitsübereinkom
mens 2006 (ABl. L 329 vom 10.12.2013, S. 1); 

iii) Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2009 über die Hafenstaatkontrolle (ABl. L 131 vom 28.5.2009, 
S. 57). 

C. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer v — Umweltschutz: 

i) Richtlinie 2013/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Juni 2013 über die Sicherheit von Offshore-Erdöl- und -Erdgasaktivi
täten und zur Änderung der Richtlinie 2004/35/EG (ABl. L 178 vom 
28.6.2013, S. 66). 

▼B
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